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Änderungsantrag 21.01.2021 
HHA 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses   

Drucksache 20/4214 zu Drucksache 20/3978 

         
 Inhalt des Antrags: Förderung auf Klimaanpassungsmaßnahmen beschränken 
 
Einzelplan  17 Allgemeine Finanzverwaltung  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  17 41 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für 

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Buchungskreis: 2595 

 
Förderproduktnummer 

lt. Leistungsplan 

40 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere 

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 
Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 5.100,0 -4.620,0  480,0 

 Eigene Erlöse 0,0 0,0    0,0 

 Produktabgeltung 5.100,0 -4.620,0  480,0 

 

Verpflichtungsermächtigungen: Beträge in EUR 
 

 Verpflichtungsermächtigungen zu Titel       von um auf 
 Verpflichtungsermächtigungen 2022 2.000.000 ""-1.880.000 120.000 

 Verpflichtungsermächtigungen 2023 1.500.000 ""-1.380.000 120.000 

 Verpflichtungsermächtigungen 2024 1.000.000 ""-880.000 120.000 

 Verpflichtungsermächtigungen 2025 0 ""0    0 

 Gesamtverpflichtung 4.500.000 ""-4.140.000 360.000 
 

 

 
 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 

Begründung des Änderungsantrags: 
Der Erfolg von Klimaschutzmaßnahmen ist zu großen Teilen abhängig von internationalen Vereinbarungen, damit ungewiss 

und wird sich erst in ferner Zukunft manifestieren. Der Einfluss des CO2-Anstiegs in der Atmosphäre muss grundsätzlich 

hinterfragt werden, zumal der Ausstoß von CO2 weltweit weiter zunehmen wird. Klimaanpassungsmaßnahmen zeigen 

dagegen in deutlich kürzerer Zeit ihre Wirkung, sind national und regional besser planbar, wobei man auf die Erfahrungen 

vergangener Jahrhunderte aufbauen kann. Dadurch ist ein kontinuierliches Nachsteuern je nach Verlauf des Klimas 

möglich. Im Jahr 2021 sind von insgesamt 25 Maßnahmen, 5 für die Anpassung an klimatische Veränderungen geplant. 

Damit reduziert sich das Budget auf ein Fünftel des geplanten Ansatzes von 600.000 Euro, was 120.000 Euro pro Jahr 

entspricht. 
 

 

  Drucksache 20/4674 
(zu Drucksache 16/6172. Lesung      
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Wiesbaden, 21.01.2021 

 

Für die Fraktion 

der AfD 

Der Fraktionsvorsitzende: 

 

 

 

 

Robert Lambrou 
 

  

  
 

 

 


